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Über das Hotel

Das ACHAT Hotel Rüsselsheim Frank-
furt überzeugt sowohl Privatreisende 
als auch Geschäftsreisende durch sei-
ne verkehrsgünstige Lage: nur 15 Mi-
nuten vom Flughafen Frankfurt und 
von der Frankfurter Messe entfernt. 
Rasch erreichen Sie auch Mainz, Wies-
baden und Darmstadt. Der gute An-
schluss zu den Autobahnen A3, A60 
und A67 ist ebenfalls vorteilhaft. Das 
Hotel liegt in einer ruhigen Gegend 
in Rüsselsheim und bietet Ihnen klas-
sischen Hotelkomfort zu einem sehr 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

BUSINESS UND MEETINGS
Das ACHAT Hotel  Rüsselsheim Frank-
furt bietet seinen Tagungsgästen zwei 
renovierte  Konferenzräume für bis zu 
30 Teilnehmer. Beide Konferenzräu-
me verfügen über Tageslicht und sind 
abdunkelbar. Weiterhin sind die bei-
den Räume mit modernster Tagungs-

technik inklusive WLAN ausgestattet. 
Im Foyer servieren wir Ihnen gerne 
Ihren Begrüßungskaffee, Ihre Kaffee-
pausen oder Ihren Sektempfang. Ihr 
Mittag- und Abendessen organisieren 
wir Ihnen gerne in einem nahe gele-
genen Restaurant.

GASTRONOMIE
Die Lobby-Bar und der Biergarten 
sind ein idealer Treffpunkt und bie-
ten eine Auswahl an Getränken sowie 
kleinen Snacks.

WOHNEN UND WOHLFÜHLEN
Die 108 Zimmer des Hotels sind klas-
sisch eingerichtet. Weiterhin stehen 
Ihnen ein Telefon, WLAN, Kabel-TV, 
Haartrockner sowie auch ein Schreib-
tisch zur Verfügung.
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Über das Hotel
Anreise

MIT DEM AUTO
A3 in Richtung Flughafen-Mönch-
hofdreieck. Dann die A67 in Richtung 
Mainz. Am Dreieck Rüsselsheim auf 
die A60 in Richtung Rüsselsheim-Mit-
te. Sie biegen nun 3 x rechts ab: Darm-
städter Straße, Kurt-Schumacher-
Ring und Eisenstraße.

MIT DEM ZUG
Sie profitieren in Rüsselsheim von ei-
nem ausgezeichneten Nahverkehrs-
netz in die Zentren der Umgebung.

HAUPTBAHNHOF FRANKFURT
Vom Hauptbahnhof Frankfurt neh-
men Sie einfach die S8 oder S9 in Rich-
tung Wiesbaden Hauptbahnhof. Die 
Fahrt zum Bahnhof in Rüsselsheim 
dauert ungefähr 20 Minuten. 

BAHNHOF RÜSSELSHEIM
Vom Bahnhof in Rüsselsheim bringt 
Sie ein Rund Bus der Nr. 11 bis zur Hal-

testelle Kupferstraße. Von dort aus 
sind Sie direkt beim Hotel.

MIT DEM FLUGZEUG
Flughafen Frankfurt Rhein-Main Inter-
national: Es besteht die Möglichkeit, 
dass wir für Sie einen Shuttle-Service 
organisieren, der Sie vom Flughafen 
Frankfurt abholt und  auch wieder zu-
rück bringt. Um Vorreservierung und 
Angabe der Flugdaten wird gebeten 
unter: 
Tel.: (+49) 06142 / 858-0 

Die Kosten für den Shuttle betragen 
bei Abholung vom „Terminal 1“ ca. 
43,00 € pro Fahrt und vom „Terminal 
2“ ca. 45,00 € pro Fahrt.
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Unsere Tagungsräume

    Bestuhlungskapazität in Personen   
    Reihen   Parlament   U-Form      Empfang

01 Mainz      30   25   12      30

02 Rüsselsheim    40   35   18      40

Unsere angepassten 
Bestuhlungskapazitäten achat-hotels.com/hygiene

konzept-tagungen

COVID19

Mainz
5,5 x 6,1 x 2,8 m
34 m²

Rüsselsheim
7,5 x 6,1 x 2,8 m
48 m²
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Tagungspauschale „Classic“

• Kaffeepause vormittags mit Kaffee, Tee, 
einer Auswahl an süßen und herzhaften 
Snacks sowie frischem Obst
• Mittagessen als Buffet oder als 3-Gang-
Menü nach Wahl unseres Küchenchefs
• Kaffeepause nachmittags mit Kaffee, Tee 
und Kuchen 
• Raumbereitstellungskosten
• Standardtechnik (1 Leinwand, 1 Pinn-
wand, 1 Flipchart, 1 Beamer mit Beamer-
tisch,  1 Moderatorenkoffer)
• Stifte und Schreibblöcke

Preis pro Person 36,00 €

Tagungspauschale „Business“

• Kaffeepause vormittags mit Kaffee und 
Tee, verschiedene Fruchtjoghurts, Cereali-
en und Knusperstangen
• Mittagessen als Buffet oder als 3-Gang-
Menü nach Wahl, inkl. Mineralwasser und 
Apfelsaft 
• Kaffeepause nachmittags mit Kaffee 
und Tee, Fruchtsäften, Energieriegeln und 
Obstsalat
• Raumbereitstellungskosten 
• Standardtechnik (1 Leinwand, 1 Pinn-
wand, 1 Flipchart, 1 Beamer mit Beamer-
tisch,  1 Moderatorenkoffer)
• Stifte und Schreibblöcke

Preis pro Person 49,00 €

Tagungspauschale „Special“

• Kaffeepause vormittags mit Kaffee 
und Tee, belegte Brötchen und Obst-
korb
• Mittagessen in Form eines Finger-
foodbuffets, inkl. Mineralwasser und 
Apfelsaft
• Kaffeepause nachmittags mit Kaf-
fee, Tee und Gebäck
• Raumbereitstellungskosten
• Standardtechnik (1 Leinwand, 1 Pinn-
wand, 1 Flipchart, 1 Beamer mit Be-
amertisch)
• Stifte und Schreibblöcke
• Abendessen als 2-Gang Menü 

Preis pro Person 69,00 €

Unsere Tagungspauschalen
Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage weitere Preise für Ihre ganz speziellen Wünsche!
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Rahmenprogramm & Incentives

Das 3-Sterne ACHAT Hotel Rüssels-
heim Frankfurt ist zentral gelegen im 
Rhein-Main-Gebiet. In nur wenigen 
Minuten erreichen Sie den Frankfur-
ter Flughafen sowie die Stadtzentren 
von Frankfurt, Mainz, Darmstadt oder 
Wiesbaden. Die Firmensitze der Au-
tomobilunternehmen Adam Opel AG 
und Hyundai liegen ebenso nicht weit 
vom Hotel entfernt. 

SPORT
In unserem hauseigenen Fitnessstu-
dio können Sie sich sportlich austoben. 
Falls Interesse besteht, ist es ebenso 
möglich, sich einen persönlichen Fit-
ness-Trainer zu buchen. Rüsselsheim 
bietet sich auch ideal für Fahrradtou-
ren an. Also worauf warten Sie noch? 
Sportklamotten an und los. 

SPIELBANK WIESBADEN 
Besuchen Sie eine der traditionsreichs-

ten und bekanntesten Spielbanken 
Deutschlands. Die Spielbank Wiesba-
den gehört zur längsten Säulenhalle 
Europas und ist daher eine echte Be-
sonderheit. Doch verzocken Sie sich 
nicht - Wir drücken die Daumen.

TEAMBUILDING
Der Kletterpark im Rüsselsheimer Ost-
park ist bestens geeignet für Team-
building Maßnahmen. Bezwingen Sie 
und Ihr Team den Hochseilakt?

KULTUR 
Genießen Sie kulturelle Highlights in 
Rüsselsheim und Umgebung, wie z.B. 
Museen, Theater und Konzerte.

SEHENSWÜRDIGKEITEN
Durch Stadtführungen und verschie-
dene Taunus-Attraktionen lernen Sie 
die schönsten Plätze Rüsselsheims  
und das besondere Flair der Stadt bes-
ser kennen. 

WEINPROBE
Genießen Sie erlesene Qualitätsweine 
aus dem Weinanbaugebiet  Rheingau 
und Rheinhessen.
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Jens Klingeberg

Stellvertretender Hoteldirektor
Telefon: +49 (0) 6142 858-0
Fax: +49 (0) 6142 858-444
ruesselsheim@achat-hotels.com

Rouven Müller

Sales Manager MICE
Telefon +49 (0) 151 17138 452
Fax +49 (0) 621 4807 99
rouven.mueller@achat-hotels.com

Ihre Ansprechpartner
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Art der Veranstaltung:

Datum: von     bis 

Personenanzahl: 

Raum:  

Bestuhlung: Reihen    Parlament     U-Form
      Sonstige:  

Zimmer:  Einzelzimmer  Doppelzimmer
 
   Anreise:  Abreise: 

Pauschale:   Classic        
    Business  Special

Technik:     Flipchart     Leinwand    
   Pinnwand  Moderationskoffer
      Beamer   
      Sonstiges:  

Anmerkungen/Wünsche: 

Kontakt:
Name der Firma: 
Adresse: 

Ansprechpartner: 
Telefon:
E-Mail-Adresse: 
Fax:

Tagungsanfrage
oder nutzen Sie unser Online Kontaktformular auf achat-hotels.com

Nutzen Sie 
unser Online 

Kontaktformular auf 
achat-hotels.com
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.) Geltungsbereich
Die Geschäftsbedingungen gelten für Gastaufnahme-
verträge (Beherbergungsverträge) sowie alle weiteren 
Dienstleistungen und Lieferungen von Waren der ACHAT 
Hotels, die an den Gast erbracht werden. Abweichen-
de Bestimmungen des Gastes und / oder des Bestellers 
finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von 
ACHAT vorher in Textform oder schriftlich bestätigt.

2.) Abschluss des Gastaufnahmevertrages
Der Gastaufnahmevertrag (Beherbergungsvertrag) kann 
schriftlich, in Textform, mündlich oder fernmündlich ge-
schlossen werden. Der Vertrag ist abgeschlossen, sobald 
das/die Zimmer bestellt und zugesagt oder falls aus Zeit-
gründen eine Zusage nicht möglich war bereitgestellt 
wird/werden. Vertragspartner des Beherbergungsvertra-
ges sind der Gast und ACHAT. Erfolgt die Buchung nicht 
durch den Gast, sondern durch einen Dritten, haftet dieser 
als Besteller für alle Verpflichtungen aus dem Gastaufnah-
mevertrag zusammen mit dem Gast als Gesamtschuldner. 
Der Besteller ist verpflichtet, die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sowie alle weiteren relevanten Informationen 
an den Gast weiterzuleiten. Die Unter- und Weitervermie-
tung des überlassenen Zimmers, überlassener Funktions-
räume und Ausstellungs- oder Werbeflächen sowie die 
Nutzung des Zimmers zu anderen Zwecken als der Beher-
bergung bedürfen der vorherigen Einwilligung des Hotels 
in Textform. Werden Zimmer oder sonstige Leistungen auf 
Optionsbasis reserviert, sind die Optionsdaten für beide 
Vertragspartner bindend. Nach Ablauf der vereinbarten 
Optionsfrist kann ACHAT ohne Rücksprache über die in 
Option gebuchten Zimmer und Leistungen frei verfügen.

3.) Leistungen, Preise
ACHAT ist verpflichtet, die von dem Gast gebuchten Zim-
mer, Veranstaltungsräume und Leistungen nach Maßga-
be dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bereit zu 
halten und die vereinbarten
Leistungen zu erbringen. Der Gast hat keinen Anspruch 
auf Bereitstellung eines bestimmten Hotelzimmers bzw. 
eines bestimmten Veranstaltungsraums, es sei denn, das 
ACHAT hat dies schriftlich oder in Textform bestätigt. Der 

Gast ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung bzw. 
für die Überlassung der Veranstaltungsräume und für die 
von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen 
geltenden bzw. vereinbarten Preise zu zahlen. Dies gilt 
auch für Aufwendungen und Auslagen von ACHAT gegen-
über Dritten, die von dem Gast und / oder Besteller veran-
lasst wurden. Die vereinbarten Preise schließen die jeweils 
gültige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. Überschreitet der 
Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Leistungsbe-
reitstellung vier Monate und erhöht sich der von ACHAT 
allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so 
kann der vertraglich vereinbarte Preis angemessen, je-
doch maximal um 10% erhöht werden. Die Preise können 
von ACHAT auch dann geändert werden, wenn der Gast 
nachträglich Änderungen der Anzahl der gebuchten Zim-
mer, der Leistungen von ACHAT oder der Aufenthaltsdau-
er wünscht, und ACHAT dem zustimmt. Die Zustimmung 
kann davon abhängig gemacht werden, dass der Gast 
höhere Preise für die Zimmer und/oder für die sonstigen 
Leistungen von ACHAT akzeptiert.

4.) Zahlungsbedingungen
Sofern im Einzelfall keine anders lautende Vereinbarung 
getroffen wird, erfolgt die Zahlung grundsätzlich vor Ort 
bei Abreise. Die erstellten Rechnungen können sowohl 
in Euro wie auch in lokaler Währung zum tagesaktuellen 
Kurswert bezahlt werden. Die Akzeptanz von Kreditkarten 
ist ACHAT in jedem einzelnen Fall freigestellt, und zwar 
auch dann, wenn die grundsätzliche Akzeptanz von Kre-
ditkarten durch Aushänge im Hotel angezeigt wird. Der 
Gast kommt mit der Begleichung der Rechnung in Ver-
zug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang 
einer Rechnung die Zahlung leistet; dies gilt gegenüber 
einem Gast, der Verbraucher ist, nur, wenn er auf diese 
Folgen in der Rechnung besonders hingewiesen worden 
ist. Befindet sich der Gast mit der Zahlung in Verzug, ist 
das Hotel berechtigt, gegenüber dem Gast Verzugszinsen 
i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
geltend zu machen. Im Geschäftsverkehr beträgt der Ver-
zugszinssatz 9% über dem Basiszinssatz. ACHAT bleibt die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens vorbe-
halten. ACHAT ist berechtigt bei jeder Mahnung des Gas-

tes nach Verzugseintritt eine pauschale MahngebührT der
Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. ACHAT ist 
bei Vertragsabschluß oder danach berechtigt, eine ange-
messene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu ver-
langen. Die Höhe der Vorauszahlung und deren Fälligkeit 
können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. ACHAT 
ist ferner berechtigt, während des Aufenthaltes des Gastes 
im Hotel aufgelaufene Forderungen durch Erteilung einer 
Zwischenrechnung jederzeit fällig zu stellen und soforti-
ge Zahlung zu verlangen. Erfolgt eine Zahlung des Gastes 
hierauf nicht, ist ACHAT zur außerordentlichen Kündigung 
des Vertrages berechtigt. Sofern eine Vorauszahlung an-
gefordert ist, ist der Eingang dieser Zahlung
weitere Voraussetzung für die Wirksamkeit der Reservie-
rung. Der in der Vorausrechnung genannte
Betrag muss spätestens zum vertraglich vereinbarten 
bzw. in der Rechnung genannten Zeitpunkt
eingegangen sein, damit die Reservierung endgültig wirk-
sam wird. Eine Aufrechnung des Gastes ist
nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Forderung gegenüber der Forderung
von ACHAT zulässig.

5.) Stornierungen, Stornogebühren / Nicht-Anreisen, 
Fristlose Annullierung
ACHAT räumt dem Gast ein jederzeitiges Rücktrittsrecht 
ein. Dabei gelten folgende Bestimmungen:
- ACHAT hat im Falle des Rücktritts eines Gastes von der 
Buchung Anspruch auf angemessene
Entschädigung.
- ACHAT hat die Wahl, gegenüber dem Gast statt einer 
konkret berechneten Entschädigung eine Rücktrittspau-
schale geltend zu machen. Die Rücktrittspauschale be-
trägt 80% des vertraglich vereinbarten Preises für Über-
nachtungen mit oder ohne Frühstück, 70% des vertraglich 
vereinbarten Preises für Übernachtungen mit Halbpen-
sion sowie 60% des vertraglich vereinbarten Preises für 
Übernachtungen mit Vollpensionsarrangements. Dem 
Gast steht der Nachweis frei, dass dem Hotel kein Schaden 
oder der dem Hotel entstandene Schaden niedriger als die 
geforderte Entschädigungspauschale ist.
- Sofern ACHAT die Entschädigung konkret berechnet, ist 
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diese begrenzt auf max. die Höhe des vertraglich verein-
barten Preises unter Abzug des Wertes der ersparten Auf-
wendungen sowie dessen, was ACHAT durch anderweiti-
ge Verwendungen der Hotelleistungen erwirbt.
- Die vorstehenden Regelungen über die Entschädigung 
gelten entsprechend, wenn der Gast das gebuchte Zim-
mer oder die gebuchten Leistungen ohne dies rechtzeitig 
mitzuteilen, nicht in Anspruch nimmt.
- Hat ACHAT dem Gast im Vertrag eine Option eingeräumt, 
innerhalb einer bestimmten Frist ohne weitere Rechtsfol-
gen vom Vertrag zurückzutreten, besteht kein Anspruch 
auf Entschädigung. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der 
Rücktrittserklärung ist deren Zugang bei ACHAT. Der Gast
muss den Rücktritt schriftlich oder in Textform erklären.

6.) Rücktritt seitens ACHAT
Sofern ein Rücktrittsrecht des Gastes innerhalb einer be-
stimmten Frist vereinbart wurde, ist ACHAT
in diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn Anfragen nach den
vertraglich gebuchten Zimmern und/oder Veranstal-
tungsräumen vorliegen und der Gast auf
Rückfrage von ACHAT auf sein kostenfreies Recht zum 
Rücktritt nicht verzichtet. ACHAT ist auch zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn eine vereinbarte 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht
binnen einer hierfür gesetzten Frist geleistet wird. Ferner 
ist ACHAT zum Rücktritt aus sachlich
gerechtfertigtem Grund berechtigt beispielsweise falls
- höhere Gewalt oder andere von ACHAT nicht zu vertre-
tende Umstände die Erfüllung des Vertrages
unmöglich machen
- fest steht, dass ACHAT in dem Buchungszeitraum nicht 
mehr Betreiber des Hotels sein wird und
ACHAT dies 6 Monate vor Beginn des Buchungszeitrau-
mes mitteilt
- Zimmer und/oder Veranstaltungsräume unter irrefüh-
render oder falscher Angabe wesentlicher
Tatsachen, z.B. in der Person des Gastes oder des Zwecks, 
gebucht werden
- ACHAT begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass 
die Inanspruchnahme der Hotelleistung den
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das 
Ansehen von ACHAT in der Öffentlichkeit

gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Or-
ganisationsbereich des Hotels zuzurechnen
ist.
- eine unbefugte Unter- oder Weitervermietung vorliegt,
- ACHAT von Umständen Kenntnis erlangt, dass sich die 
Vermögensverhältnisse des Gastes nach
Vertragsabschluss wesentlich verschlechtert haben, ins-
besondere wenn der Gast fällige Forderungen
nicht ausgleicht oder keine ausreichende Sicherheitsleis-
tung bietet und deshalb Zahlungsansprüche
von ACHAT gefährdet erscheinen.
- der Gast über sein Vermögen einen Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens gestellt, eine
eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben, 
ein außergerichtliches der
Schuldenregulierung dienendes Verfahren eingeleitet 
oder seine Zahlungen eingestellt hat
- ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gastes 
eröffnet oder die Eröffnung desselben
mangels Masse oder aus sonstigen Gründen abgelehnt 
wird.
ACHAT hat den Gast von der Ausübung des Rücktritts-
rechts unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Bei
berechtigtem Rücktritt entsteht kein Anspruch des Gastes 
auf Schadensersatz.
7.) An- und Abreise
Der Gast erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung 
bestimmter Zimmer, es sei denn, ACHAT hat
die Bereitstellung bestimmter Zimmer schriftlich bestä-
tigt. Reservierte und seitens ACHAT bestätigte
Zimmer werden am Ankunftstag ab 15.00 Uhr und am Ab-
reisetag bis 11.00 Uhr zur Verfügung
gestellt. Bei verspäteter Räumung kann das Hotel über 
den ihm dadurch entstehenden Schaden
hinaus für die zusätzliche Nutzung des Zimmers bis 18.00 
Uhr 50 % des regulären Übernachtungspreises (Listen-
preises) in Rechnung stellen, ab 18.00 Uhr 100% des vol-
len gültigen regulären Übernachtungspreis (Listenpreis). 
Dem Gast steht es frei, ACHAT nachzuweisen, dass kein 
oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist. Sofern nicht 
ausdrücklich eine spätere Ankunftszeit vereinbart wurde, 
ist ACHAT berechtigt, reservierte Zimmer am Ankunftstag 
nach 18.00 Uhr anderweitig zu vergeben. Der Gast kann 
hieraus keine Ersatzansprüche herleiten. Der Gast ist ver-

pflichtet, den bei seiner Ankunft ausliegenden Melde-
schein auszufüllen.

8.) Haftung
Im Falle von Störungen oder Mängeln an den vertragsge-
genständlichen Leistungen wird sich ACHAT
auf unverzügliche Rüge des Gastes bemühen, für Abhilfe 
zu sorgen. Unterlässt der Gast schuldhaft,
einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minde-
rung des vertraglich vereinbarten Entgelts
nicht ein. Für die Haftung von ACHAT gelten die §§ 701-703 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Eine darüber hin-
ausgehende Haftung ist ausgeschlossen. Der Haftungs-
ausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Hotel 
die Pflichtverletzung zu vertreten hat, für sonstige Schä-
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung von ACHAT beruhen und für Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung 
von vertragstypischen Pflichten von ACHAT beruhen. 
ACHAT haftet für eingebrachte Sachen des Gastes nach 
den gesetzlichen Bestimmungen bis zum 100-fachen des 
Beherbergungspreises für einen Tag, höchstens jedoch bis 
zu dem Betrag von 3.500,00 Euro. Für Geld, Wertpapiere 
und Kostbarkeiten haftet ACHAT bis zu einem Höchstbe-
trag von 800,00 Euro, jedoch nur dann, wenn diese Wert-
gegenstände in dem Hotelsafe verwahrt werden. Der Gast 
ist verpflichtet, ACHAT unverzüglich nach Kenntniserlan-
gung den Verlust, die Zerstörung oder die Beschädigung 
anzuzeigen. Erfolgt die unverzügliche Anzeige des Gastes 
nicht, ist ein Schadensersatzanspruch ausgeschlossen. 
Fundsachen werden dem Gast gegen Kostenerstattung 
auf Wunsch an seine Wohnadresse zugestellt. ACHAT ist 
berechtigt, Fundsachen nach spätestens
einmonatiger Aufbewahrungsdauer dem lokalen Fund-
büro zu übergeben und die dabei anfallenden Kosten in 
angemessener Höhe dem Gast zu berechnen. Wird dem 
Gast ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf einem Ho-
telparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt, 
kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zwischen dem 
Gast und ACHAT zustande. ACHAT ist nicht verpflichtet, 
die Parkplätze zu überwachen. Bei Abhandenkommen 
oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abgestell-
ter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte, haf-
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tet ACHAT nicht, soweit ACHAT, seine gesetzlichen Vertre-
ter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zu vertreten haben. In diesem Falle muss 
der Schaden spätestens beim Verlassen des Hotelgrund-
stücks gegenüber ACHAT geltend gemacht werden.

9.) Sonstige Bestimmungen
a) In den öffentlichen Bereichen der Hotels ist das Verzeh-
ren von mitgebrachten Speisen und Getränken untersagt.
b) Die Überschriften dienen nur der besseren Übersicht 
und haben keine materiell-rechtliche Bedeutung, insbe-
sondere nicht die einer abschließenden Regelung.
c) Erfüllungs- und Zahlungsort ist der jeweilige Sitz des 
Hotels.

10.) Gerichtsstand und anwendbares Recht
a) Der ausschließliche Gerichtsstand für beide Vertrags-
parteien ist, wenn der Vertragspartner von ACHAT Kauf-
mann oder eine juristische Person ist, das für Mannheim 
zuständige Gericht.
b) Für diese Bedingungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen ACHAT und dem Gast gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

11.) Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der An-
tragsannahme oder der Geschäftsbedingungen sollen 
schriftlich erfolgen. Durch den Gast vorgenommene, ein-
seitige Ergänzungen sind unwirksam. Sollten einzelne Be-
stimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarun-
gen unwirksam sein, so wird dadurch die Bekanntheit der 
übrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht be-
rührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
II. Besondere Geschäftsbedingungen für Se-
minare, Konferenzen, Bankettveranstaltun-
gen und Gruppenreisen

1.) Gruppenpreis
Die Preise für Gruppen gelten ab 15 Personen, die im 
Hotel gemeinsam ankommen und abreisen. Der Ser-
vice muss für alle Teilnehmer gleich sein. Es wird nur 
eine Rechnung ausgestellt. Diese Preise können sich in 
gewissen Städten um die Aufenthaltsgebühr (z.B. Kur-

taxe) erhöhen. Bei nichtrechtzeitiger Stornierung einer 
Gruppenreservierung werden die unter I. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen für den Gastaufnahmevertrag, 
Ziff. 5.) (Stornierungen, Stornogebühren / Nicht-Anreisen, 
Fristlose Annullierung) genannten Beträge dem Gast/
Auftraggeber berechnet. ACHAT ist im Falle einer Über-
buchung berechtigt eine Gruppe in ein vergleichbares 
anderes Hotel auszubuchen. Die vertraglich vereinbarten 
Leistungen gelten durch die Ersatzgestellung als erfüllt. 
Der Gast/Auftraggeber hat dahingehend keine weiteren 
Ansprüche gegen ACHAT.

2.) Übersendung der Teilnehmerliste
Der Gast/ Auftraggeber verpflichtet sich, dem Hotel 30 
Tage vor Ankunft der Gruppe eine erste
Teilnehmerliste zu übersenden und die namentlich end-
gültige Liste dem Hotel spätestens 14 Tage vor der An-
kunft zur Verfügung zu stellen, sofern nicht vertraglich 
eine hiervon abweichende andere Regelung getroffen 
wurde. Davon unbeschadet bleibt der Anspruch von 
ACHAT auf die Zahlung der kompletten gebuchten Leis-
tungen auch im Falle von reduzierten Zimmerbelegun-
gen bestehen wobeider Wert der von ACHAT ersparten 
Aufwendungen sowie dessen, was durch anderweitige-
Verwendung der Leistungen erwirkt wird in Ansatz zu 
bringen ist.

3.) Veranstaltungen
Vom Veranstalter gebuchte Veranstaltungsräume stehen 
nur zu den vereinbarten Zeiten zu. Soweit
eine Nutzung darüber hinaus erfolgen soll, bedarf es ei-
ner Vereinbarung mit ACHAT. Haben die Parteien verein-
bart, dass ein gemeinsames Essen der Teilnehmer der 
Veranstaltung in dem Hotelrestaurant bzw. in dem durch 
ACHAT reservierten Partnerrestaurant stattfinden soll, hat 
der Veranstalter 3 Tage vor dem Beginn der Veranstaltung 
ACHAT die genaue Teilnehmeranzahl verbindlich und 
schriftlich oder in Textform mitzuteilen. Vermittelt ACHAT 
für den Veranstalter und in dessen Auftrag Fremdleistun-
gen Dritter in technischer, dekorativer, gastronomischer 
oder sonstiger Art, handelt es im Namen und für Rech-
nung des Veranstalters. Der Veranstalter ist verpflichtet, 
für die pflegliche Behandlung dieser Gegenstände und 

deren ordnungsgemäßen Rückgabe zu sorgen. Der Ver-
anstalter stellt ACHAT von allen Ansprüchen Dritter im 
Zusammenhang mit dieser Vermittlung frei. Das Anbrin-
gen von Präsentationsmaterial, Dekoration oder andere 
Gegenstände an oder in den Räumlichkeiten des Hotels 
ist ohne vorherige Zustimmung von ACHAT nicht gestat-
tet. Für die Einhaltung der feuerpolizeilichen Vorschriften 
hat der Veranstalter Sorge zu tragen. Nach dem Ende der 
Veranstaltung sind Präsentationsmaterial, Dekoration und 
andere Gegenstände zu entfernen. Erfolgt eine Entfer-
nung durch den Veranstalter nicht, kann ACHAT die Ent-
fernung und die Lagerung auf Kosten des Veranstalters 
vornehmen.

4.) Widerruf von Veranstaltungen
Hat ACHAT begründeten Anlass zu der Annahme, dass die 
Veranstaltung den reibungslosen
Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder den Ruf des Hauses 
zu gefährden droht, sowie im Falle höherer
Gewalt (z.B. Brand, Streik etc.), kann ACHAT jede Veranstal-
tung absagen, ohne zum Schadensersatz
verpflichtet zu sein; ACHAT kann dabei entsprechend den 
Regelungen für Stornierungen gemäß
vorstehend I. 5.) verfahren und auch Stornogebühren ver-
langen. Bei politischen oder
weltanschaulich/religiösen Veranstaltungen oder wenn 
der Veranstalter eine politische oder
weltanschaulich/religiöse Vereinigung ist bedarf es zur 
Wirksamkeit des Vertrages zusätzlich der
vorherigen Genehmigung in Textform durch die Ge-
schäftsleitung des Hotels. Verschweigt der
Veranstalter gegenüber ACHAT, dass es sich um derartige 
Veranstaltungen oder Vereinigungen
handelt, so ist ACHAT berechtigt, jederzeit den Vertrag zu 
lösen und Stornogebühren gemäß Abschnitt
I. 5.) zu verlangen.


